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BUNDESMINISTER FüR INNERES 
des Nationalrates XVII. GesctzgebunStlpcriode 

Zl. 6.399/192-II/C/88 
2311 lAB 

1988 -08- OS 

zu 2'1ft IJ 
Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Pilz und Genossen, betreffend Pflicht 
zur Auskunftserteilungo 

(Nr. 2417/J). 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Die von den Abgeordneten Pilz und Genossen am 40 Juli 1988 
an mich gerichtete Anfrage Nro 2417/J - NR/1988, betreffend 
Pflicht zur Auskunftserteilung p beantworte ich wie folgt: 

Zur Frage 1: 

Zur Frage 2: 

Das Bundesgesetz vom 150 Mai 1987 über die Aus­
kunftspflicht der Verwaltung des Bundes, BGBlo 
Nr .. 287/87, hat für mich in dem ihm vom Gesetz­
geber zuerkannten Umfang Verbindlichkeit ... 

Mein Ministerium erlangte durch eine diesbezüg­
liche Ankündigung in einer Publikation von dem 
Seminar Kenntnis und setzte im Hinblick darauf, 
daß die Förderungsstelle des Bundes für Erwachsenen­
bildung für die Steiermark als Veranstalter auf­
schien, das Bundesministerium für Unterricht~ 
Kunst und Sport in Kenntniso 

Zu den Fragen 3 - 6: 

Zur Frage 7: 

Weder von meinem Ministerium noch von einer 
anderen Sicherheitsbehörde oder - dienststelle 
wurden im Zusammenhang mit diesem Seminar irgend­
welche Aktivitäten gesetzt .. 

Ich stehe dieser Veranstaltung vollkommen wert­
neutral gegenüber .. 
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Zur Frage 8: 

Zur Frage 9: 

- 2 -

Die Anfrage des Auskunftswerbers wurde dahin­
gehend beantwortet, daß über ihn von meinem 
Ressort keine Erkundigungen eingeholt wurden 
und anderslautende Behauptungen daher unrichtig 
sind. 

Ein Gesprächstermin zum Zwecke der Einsicht­
nahme in Aktenunterlagen betreffend Auskunfts­
erteilung über den Auskunftswerber erUbrigt sich, 
da solche nicht existiereno 

f 0 August 1988 
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